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Der Generalstaatsanwalt der DDR hat zuungunsten des 
Beschuldigten die Kassation des Strafbefehls beantragt. Es 
wird gröblich unrichtiger Strafausspruch wegen zu niedriger 
Geldstrafe und des Verzichts auf einen zusätzlichen Entzug 
der Fahrerlaubnis gerügt. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Aufgabe der Verkehrsrechtsprechung ist es, zu einer hohen 
Verkehrs- und Rechtssicherheit sowie zur Durchsetzung von 
Ordnung und Disziplin im Verkehrsgeschehen beizutragen, 
um Leben und Gesundheit von Menschen zu schützen und 
die Verkehrsteilnehmer zu pflichtgemäßem Verhalten anzu
halten. Die durch Strafbefehl ausgesprochene Höhe der Geld
strafe und der Verzicht auf einen Entzug'der Fahrerlaubnis 
trägt der Schwere des vom Beschuldigten verursachten Ver
kehrsunfalls unzureichend Rechnung. Diese fehlerhafte Ein
schätzung bezieht sich sowohl auf die Beurteilung des Gra
des der Schuld des Beschuldigten als auch auf die von der 
Geschädigten erlittenen Verletzungsfolgen.

Das Kreisgericht sieht die für den Unfall ursächliche 
Pflichtverletzung darin, daß der Beschuldigte auf der 5,60 m 
breiten, nassen und schmierigen Fahrbahn mit unangemes
sener Geschwindigkeit von 80 km/h fuhr, deshalb beim 
Bremsen ins Rutschen kam und die Radfahrerin anfuhr. 
Diese Feststellung ist zutreffend. Sie läßt jedoch noch keine 
konkreten Aussagen über die Erheblichkeit der Pflichtver
letzung zu. Um diese in richtiger Weise zu charakterisieren, 
sind die näheren Umstände der Verkehrssituation zu be
rücksichtigen, unter denen der Beschuldigte unangemessen 
schnell fuhr.

Wie sich aus dem Ermittlungsverfahren ergibt, näherte 
sich der Beschuldigte mit dem Fahrzeug mit 80 km/h einer 
Bergkuppe, wobei er die Radfahrerin vor sich bereits wahr
nahm, als sie in so reichlichem Abstand von ihm entfernt 
war, daß er seine Fahrweise problemlos unfallverhütend 
darauf hätte einstellen können. Obwohl der Beschuldigte 
durch die Bergkuppe keine ausreichende Sicht auf möglichen 
Gegenverkehr hatte, verringerte er die Geschwindigkeit von 
80 km h nicht, da er die Radfahrerin überholen wollte. Als 
ein Fahrer mit seinem Pkw die Bergkuppe im Gegenverkehr 
passierte, war es dem Beschuldigten wegen der unangemes
senen Geschwindigkeit nicht mehr möglich, den Pkw hinter 
der sich verkehrsgerecht verhaltenden Radfahrerin zum Ste
hen zu bringen oder sich ihrer Fahrgeschwindigkeit anzu
passen, so daß es zum Auffahrunfall kam. Die Geschädigte 
wurde auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und fiel 
von dort in den Straßengraben.

Unter den gegebenen Verkehrsbedingungen war es nach 
§ 12 Abs. 1 StVO die Pflicht des Beschuldigten, die Geschwin
digkeit rechtzeitig so zu verringern, daß er so lange hinter 
der Radfahrerin blieb, bis er die Gegenfahrbahn ausreichend 
einsehen konnte. Diese Pflicht hat er bewußt verletzt, weil 
er die Radfahrerin überholen wollte. Da die Fahrweise des 
Beschuldigten bei nicht ausreichender Sicht zum Gegenver
kehr riskant war, liegt eine erhebliche .Pflichtverletzung vor. 
Mit ihr werden elementare Grundregeln für ein sicheres 
Verkehrsgeschehen mißachtet.

Die Entscheidung des Kreisgerichts stützt sich außerdem 
auf eine am Urifalltag eingeholte ärztliche Bescheinigung 
über die Verletzung der Geschädigten, die lediglich eine Un
terschenkelfraktur ausweist. Daraus sind keine Aussagen 
über die Art der Fraktur, eventuelle Komplikationen oder 
Folgeschäden und damit über das wirkliche Ausmaß der 
Verletzung zu entnehmen. Bereits zum Zeitpunkt der Bean
tragung und des Erlasses des Strafbefehls waren dazu de
taillierte Feststellungen möglich und erforderlich. Angesichts 
dieser Aufklärungsmängel zur konkreten Schwere der Ver
letzungen der Geschädigten hätte das Kreisgericht unter Be
achtung der Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit und der Beein
trächtigung ihrer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben den 
Strafbefehl nicht erlassen dürfen.

Die Entscheidung des Kreisgerichts war aber deshalb 
nicht gerechtfertigt, weil der Grad der Schuld des Beschul
digten und die bereits festgestellte Verletzung der Geschä
digten eine höhere als die erkannte Geldstrafe erfordern. 
Sie hätte nicht unter 2 500 M liegen dürfen.

Dem Kassationsantrag ist auch darin zu folgen, daß zur
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Verstärkung der erzieherischen Wirkung ein Entzug der 
Fahrerlaubnis unverzichtbar ist. Diese Maßnahme ist ange
sichts der erheblichen Pflichtverletzung des Beschuldigten in 
die Erfordernisse zur Gewährleistung einer hohen Verkehrs
sicherheit einzuordnen. Die zum Unfall führende Fahrweise 
des Beschuldigten, der sich darin zeigende gefährliche Leicht
sinn und die dadurch bewirkten Folgen zwingen zu der 
Schlußfolgerung, daß sein Verantwortungsbewußtsein mit 
einem zeitweiligen Fahrerlaubnisentzug weiter erhöht wer
den muß. Die Dauer eines derartigen Erlaubnisentzuges hätte 
mindestens 1 Jahr betragen müssen.

Aus diesen Gründen war der Strafbefehl aufzuheben und 
die Sache an den Staatsanwalt des Kreises zurückzugeben.

Berichtigung
In NJ 1988, Heft 6, S. 225, muß es unter den Auszeichnungen In der 19./20. Zeile 
richtig heißen:
Werner Leupold, Staatsanwalt des Kreises Reichenbach.


